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Beschluss 

Beschluss-Nr.:   SR-33/2023/8.7Ö  
 

zur Sitzung beraten:  
 

Stadtrat  Entscheidung  27.07.2023  öffentlich  

 
 
 
Gegenstand der Vorlage:   Übertragung der Zuständigkeit für die Vergabe der 

Bauleistungen "Aufwertung und Erhalt der 
Freizeiteinrichtung Bierwiesenteich - Los 1 Neuordnung 
Außenanlagen 

 

Gesetzliche Grundlage:    § 41 Abs. 1 S. 2 SächsGemO 
 

 

Vorlage wurde erarbeitet von:  Bauamt, Hantsche, Denny 

 
 

Vorlage wurde beraten mit: Bürgermeister,  
Ältestenrat am 14.07.2023 

 
Welche Beschlüsse des Stadtrates 
wurden dazu bereits gefasst: SR-32/2023/6.1Ö – Doppelhaushalt 2023/2024 
 
Welche Beschlüsse des Stadtrates 
sind aufzuheben:   keine 
 
 
I. Beschlussvorschlag 
Der Stadtrat der Stadt Olbernhau überträgt die Vergabe der Bauleistungen „Aufwertung und Erhalt der 
Freizeit- und Naherholungseinrichtung Bierwiesenteich – Los 1 Neuordnung Außenanlagen" auf den 
Technischen Ausschuss der Stadt Olbernhau. 
 
II. Begründung 
Das vorliegende Vorhaben beinhaltet die Neuordnung und Umgestaltung der Außenanlagen an der 
Freizeit- und Erholungseinrichtung "Bierwiesenteich" in Pfaffroda. Das gesamte Areal um den 
Naturbadeteich wurde in den vergangenen drei Jahrzehnten abschnittsweise angelegt.  
 
Die einzelnen Vorhaben beinhalteten im Wesentlichen die Neuanlage des Teiches, die Errichtung und 
Weiterentwicklung eines Mehrzweckgebäudes (Nutzung als Gaststätte mit Bowlingbahn) mit 
Außenanlagen, die Herstellung eines befestigten Zufahrtsweges, das Anlegen eines unbefestigten 
Parkplatzes und der Aufbau eines Energiespielplatzes mit Demonstrationsgebäude und verschiedenen 
Nebenanlagen. Weiterhin wurden im Laufe der Zeit verschiedene Sport- und Freizeiteinrichtungen angelegt 
sowie Spielgeräte aufgestellt. Damit wurden bereits die Grundlagen für die vielfältigen 
Nutzungsmöglichkeiten gelegt. Das Gelände ist mittlerweile überörtlich bekannt und dient nicht nur dem 
Badebetrieb und der Gastronomie, sondern ist auch Veranstaltungsort für Dorffeste und unterschiedliche 
sportliche Events. 
 
Mit der vorliegenden Maßnahme soll das Gelände touristisch aufgewertet und besser nutzbar werden. Bei 
der Planung der Außenanlagen stand die Herstellung von Caravanstellplätzen und der dafür erforderlichen 
Infrastruktur (Elektrover-, Wasserver- sowie Abwasserentsorgung) im Vordergrund. Für die Stellplätze soll 
die bereits vorhandene Asphaltfläche dienen. Hier sind lediglich Anschlusspunkte für Strom und Wasser zu 
schaffen. Im Ein- / Ausfahrtsbereich zum Gelände wird eine Entsorgungsstation für Abwässer neu 
hergestellt. Die Ableitung wird an die vorhandene Kleinkläranlage angeschlossen. 
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Weiterhin sollte der vorhandene Volleyballplatz an einen anderen Standort verlegt werden, da sich dieser 
derzeit zu nah an den neu angelegten Außenanlagen des Mehrzweckgebäudes befindet. Diese Fläche soll 
dann als Spielplatz ausgebaut und die vorhandenen Spielgeräte dorthin umgesetzt werden. Somit wird es 
zukünftig einen reinen Spielbereich und einen Sportspielbereich geben. Letzterer wird neben dem 
Beachvolleyballfeld und der Tischtennisplatte um ein Basketballhalbfeld ergänzt. Die vorhandene Grill- und 
Feuerstelle bleibt erhalten. In diesem Bereich soll durch kleinere Flächenbefestigungen die Brandsicherheit 
erhöht werden. 
 
Aktuell teilen sich die im Mehrzweckgebäude befindliche Gastronomie und der Außenbereich mit dem 
Badebetrieb die vorhandenen Sanitäranlagen. Dies soll zukünftig getrennt voneinander nutzbar sein. Dafür 
werden im Außenbereich zwei Sanitärcontainer aufgestellt. Die erforderlichen Medienanschlüsse dafür 
werden hergestellt und die Zuwegungen in Pflasterbauweise befestigt. Für das Teilvorhaben wurde eine 
Summe von ca. 197.000,00 € als Baukosten veranschlagt. 
 
Die Planung und die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen wurden durch das Bauamt ausgeführt. Die 
Veröffentlichung der Ausschreibung erfolgte am 20.07.2023. Die Submission findet am 21.08.2023 statt. 
Um die Leistungen im geplanten Zeitraum von Ende September bis Ende November 2023 realisieren zu 
können, muss die Vergabe bis spätestens 08.09.2023 erfolgen. Die nächste Sitzung des Stadtrates findet 
jedoch planmäßig erst am 21.09.2023 statt. Die Vergabesumme der Bauleistungen wird sehr 
wahrscheinlich über der in § 7 (2), Punkt 4 der Hauptsatzung der Stadt Olbernhau festgelegten 
Kostenobergrenze für die Zuständigkeit des Technischen Ausschusses liegen. Um die Fertigstellung der 
Maßnahme in diesem Jahr nicht zu gefährden, wird vorgeschlagen, die Zuständigkeit für die 
Zuschlagserteilung ausnahmsweise auf den Technischen Ausschuss in seiner Sitzung am 06.09.2023 zu 
übertragen. 
 
Durch das Bauamt wurde ein Projektvorschlag für das Gesamtvorhaben erarbeitet und beim 
Regionalmanagement des Vereins zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal e.V. 
eingereicht. Bei der Beratung des Entscheidungsgremiums am 26.05.2023 wurde dem ein positives Votum 
erteilt. Dies berechtigt die Stadt Olbernhau einen Antrag auf Förderung für Vorhaben des ELER nach 
Richtlinie LEADER/2014, Programm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum 2023“ an das 
Landratsamt zu stellen. Der Antrag ist bis spätestens 11.08.2023 einzureichen. Mit dem Erhalt der 
Eingangsbestätigung für den Antrag ist ein förderunschädlicher Vorhabensbeginn möglich. 
 
Die Höhe der Zuwendungen für die Gesamtmaßnahme ist mit 311.748,41 EUR (75%) festgelegt. Die 
Finanzierung des Eigenanteils erfolgt über den Haushaltsplan der Stadt Olbernhau, Maßnahme-Nr. 36, 
Produkt 111302. 
 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzl. Anzahl der Mitglieder 20 
davon anwesend 17 

Ja-Stimmen 17 

Nein-Stimmen   0 
Stimmenthaltungen   0 
Befangenheit   0 
 
 
III. tatsächlicher Beschluss 
Der Beschluss entspricht dem Beschlussvorschlag. 
 
IV. Beurkundung 
Olbernhau, den 04.09.2023 
 
 
 
 
Jörg Klaffenbach     Angelina Uhlig 
Bürgermeister   (Siegel)   Schriftführer 
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